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XII. Nachtrag zum Staatsverwaltungsgesetz  
 

 

Ergebnis der ersten Lesung des Kantonsrates vom 24. April 2018 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 16. Januar 20181 Kenntnis genommen und 

 

erlässt:  

 

 

I. 
 

Der Erlass «Staatsverwaltungsgesetz vom 16. Juni 1994»2 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 5 Regierung  

a) Vorlagen  

1 Die Regierung unterbreitet dem Kantonsrat von sich aus oder in dessen Auftrag Berichte, An-

träge und Entwürfe. Aus der Begründung von Gesetzes- und Beschlussesentwürfen sind die we-

sentlichen Folgen sowie die beabsichtigten Wirkungen ersichtlich.  

 
2 Die Regierung berichtet dem Kantonsrat jährlich über den Stand:  

a) der Bearbeitung von gutgeheissenen parlamentarischen Vorstössen;  

b) der Erfüllung von Aufträgen des Kantonsrates aus Vorlagen und Berichten.  

 

 

Art. 16j (neu)  Regulierungscontrolling 

1 Die Regierung überprüft für Gesetze und zwischenstaatliche Vereinbarungen mit Geset-

zesrang sowie zugehörige Verordnungen periodisch und gestützt auf ein Prüfprogramm 

Notwendigkeit, verfassungskonforme Umsetzung der Aufgabenzuteilung an Kanton und 

Gemeinden sowie Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit (Regulierungscon-

trolling).  

  
2 Sie unterbreitet dem Kantonsrat wenigstens einmal je Amtsdauer: 

a) das Prüfprogramm des Regulierungscontrollings zur Beschlussfassung; 

b) einen Bericht über die Ergebnisse des Regulierungscontrollings sowie die von ihr 

eingeleiteten Massnahmen.  

  

                                                   
1  ABl 2018, 678 ff. 
2 sGS 140.1. 
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Art. 40 Dienst für politische Planung und Controlling 

1 Der Dienst für politische Planung und Controlling ist das Fachorgan der Regierung für Planung 

und Steuerung der Staatstätigkeit.  

 
2 Der Dienst für politische Planung und Controlling:  

a)  erarbeitet nach Weisung der Regierung die Grundlagen für die Schwerpunktplanung und de-

ren Umsetzung;  

abis)  koordiniert die Überarbeitung der Departementsstrategien;  

b)  erfüllt nach Weisung der Regierung Aufgaben des Regierungscontrollings;  

bbis) koordiniert die Durchführung des Regulierungscontrollings;   

c)  beantragt der Regierung Wirksamkeitsüberprüfungen, stellt deren Durchführung sicher und 

berichtet über die Ergebnisse;  

d)  führt zuhanden der Regierung eine Übersicht über:  

1.  die gutgeheissenen parlamentarischen Vorstösse;  

2.  die Aufträge des Kantonsrates aus Vorlagen und Berichten;  

e)  berät Departemente und Staatskanzlei bei der Erfüllung ihrer Controllingaufgaben. 

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

 

III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 
 

IV. 
 

Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses. 
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